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Bebauungsplan "Ortsmitte VG Hettenleidelheim. Ortsgemeinde Altleiningen

HINWEIS

Dieser Bebauungsplan umfasst die hier abgedruckten Textlichen Festsetzungen, eine
Planzeichnung im Maßstab 1 : 1000 sowie die Begründung.

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.12.1986(BGBI. l S
2253), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuches vom 30. 07
1996 (BGBI. 1 , S. 1 189)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - Bau-
NVO) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01 .1 990(BGBI. l S. 1 32), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung
und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1 993 (BGBI. 1. S. 466)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung - PlanzV'90) in der Fassung vom 18.12.1990(BGBI. 11991 S. 58)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 20. Dezember 1 976, zuletzt geändert durch das Investitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBI. l S. 466)

' ,..Landesbauordnung(LBauO) von Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 1 .04.1 995(GVBL. Nr.

Landesgesetz über Naturschutz und Landschaftspflege(Landespflegegesetz - LPfIG) in der
Fassung vom 5. Februar 1 979(GVBL. S. 36), zuletzt geändert durch Artikel l des 2. Landesge-
setzes zur Anderung des Landespflegegesetzes vom 14. 06.1 994 (GVBL. S. 280)

Textliche Festsetzungen
1.

1.

1.1

Planungsrechtliche Festsetzungen
$ 9 Abs. l BauGB i.V.m. BauNVO

Art der baulichen Nutzung $ 9 Abs. l Nr. l BauGB
Mischgebiet $ 6 BauNVO
Allgemein zulässig sind die in $ 6 Abs. 2 BauNVO genannten Anlagen und Nutzungen
sowie ausnahmsweise zulässig die Ausnahmen des $ 6 Abs. 3 BauNVO.

2. Maß der baulichen Nutzung $ 9 Abs. l Nr. l BauGB, $$ 16 - 21a BauNVO
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung

der höchstzulässigen Grundflächenzahl(GRZ),
der höchstzulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) und

- der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.
Die Höchstwerte ergeben sich aus der Nutzungsschablone der Planzeichnung
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3. Bauweise $ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB und $ 22 BauNVO
Es wird abweichende Bauweise festgesetzt. Die Gebäude dürfen an der vorderen und
den seitlichen Grundstücksseiten als Grenzbauten errichtet werden.

Im Plangebiet sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
$ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB und 22 BauNVO
Nebenanlagen, die Gebäude im Sinne des $ 2 Abs. 2 LBauO darstellen, Stellplätze
und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder den da-
für ausgewiesenen Flächen zulässig.

5. Fläche für den Gemeinbedarf $ 9 Abs. l Nr. 5 BauGB
Die Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung: 'Schule' und 'Kinder-
garten ' dienen der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim bzw. der Ortsgemeinde Alt-
leiningen. Innerhalb dieser Flächen gelten die Festsetzungen derNutzungsschablone
bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung.
Die Fläche für den Gemeinbedarf
Altleiningen.

Zweckbestimmung Kirche' dient der ev. Kirche

6. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung $ 9 Abs. l Nr. 1 1 BauGB
Als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes 'Verkehrsberuhigte Zone', 'Fußweg' und 'Parkplatz'ausgewiese-
nen

7. Private Grünflächen, Zweckbestimmung: Nutz- und Ziergärten
$ 9 Abs. l Nr. 15 BauGB
Im Bereich privaterGrünflächen sind Neupflanzungen von Gehölzen nur mit einheimi
schen und standortgerechten Arten bzw. mit eingebürgerten Laubgehölzen nach Ar
tenliste zulässig.

Vorhandene Laubgehölze mit einem Stammumfang von mindestens 50 cm(gemes
sen in l m Höhe überdem Wurzelhals) sind dauerhaft zu erhalten und abgängige Ge
hölze nach der Artenliste gemäß Ziffer 1 1 .3 zu ersetzen.

8 Offentliche Grünflächen $ 9 Abs. l Nr. 15 BauGB
Vorhandene Laubgehölze mit einem Stammumfang von mindestens 50 cm(gemes
sen in l m Höhe überdem Wurzelhals) sind dauerhaft zu erhalten und abgängige Ge
hölze nach der Pflanzliste gemäß Ziffer 1 1 .3 zu ersetzen.

8.1 Zweckbestimmung Festplatz:
Die Platzfläche ist dauerhaft in wassergebundener Decke zu erhalten. Pflasterungen
für Wegeflächen, Zufahrt etc. sind nur einer Größe von maximal 1 5% derGesamtflä-
che zulässig und in sog. Ökopflaster auszuführen. Neupflanzungen von Gehölzen
sind nur mit einheimischen und standortgerechten Arten gemäß der Pflanzliste Ziffer
1 1 .3 zulässig.
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8.2 Zweckbestimmung Parkanlage:
Die Parkanlagen sind unter der Maßgabe einer dörflich-ländlichen Gestaltung, einem
wohnungsnahen Landschaftserleben und zum Zwecke der allgemeinen Erholungs-
nutzung für Fußgänger und Radfahrer zu entwickeln und dauerhaft zu unterhalten
Neupflanzungen von Gehölzen sind nurmit einheimischen und standortgerechten Ar-
ten gemäß der Pflanzliste Ziffer ll .3zulässig. Erschließungswege und Flächen fürdie
Erholungsnutzung dürfen nur in wassergebundener Decke ausgeführt werden. Son-
stige bauliche Einrichtungen die der Erholungsnutzung dienen(Sitzplätze etc.) sind in
untergeordnetem Umfang zulässig.

Die Fläche mit der Kennziffer- 1- dient derWiederherstellung eines offenen Ablaufes
des 20-Röhrenbrunnens und eines begleitenden Fußweges mit Anschluß an den
Fußweg in der Fläche mit der Kennziffer 2

In der Fläche mit der Kennziffer- 2 - ist, unter Beachtung der behördlichen Genehmi-
gungspflicht die Anlage eines Teiches und eines Erschließungsweges mit Sitzanla-
gen zulässig. Der Weg darf an mindestens 50% der Uferlänge nicht weiter als 1,50 m
an die Wasserlinie herangeführt werden.

8.3 Zweckbestimmung Spielplatz:
Der Spielplatz ist zum Schutz der angrenzenden Röhrichtflächen auf der südlichen
und östlichen Seite einzuzäunen. Die Zaunanlage ist dicht mit einheimischen und
standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen.

Innerhalb der Fläche sind bauliche Anlagen bis 40 qm Grundfläche(einzeln oderin der
Summe), die dem Zweck der Grünfläche dienen, zulässig.

8.4 Zweckbestimmung Ballspielplatz:
Das Spielfeld des Ballspielplatzes darf ausschliesslich als Wiesenfläche oder in was
sergebundener Decke ausgeführt werden.

9.

9.1

Fläche für Massnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft $ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB
Flächen mit der Kennziffer l :
Zulässig Maßnahmen:
Unter Nachweis der besonderen Zielabsichten durch einen Pflegeplan und nach Ge-
nehmigung durch die zuständigen Behörden der Landespflege und der Wasserwirt-
schaft sind Maßnahmen =zur Erhaltung oder Verbesserung der Biotopstruktur der
Fließgewässer und ihres Überschwemmungsbereiches zulässig. Dies gilt insbeson-
dere fürdie Wiederherstellung des natürlichen Fließprofils des Eckbaches südlich des
Splelplatzes. Zulässig sind ausdrücklich auch Verordnungen zum zeitlich begrenzten
Schutz der Brut - und Laichphasen. ' '

Zulässig ist die Beseitigung von Graupappeln bei gleichzeitigem Ersatz durch einhei-
mische und standortgerechte Arten gemäß Pflanzliste Ziffer 1 1 .3.
Unzulässige Maßnahmen:
Unzulässig sind alle Maßnahmen, die die Bestandsqualitäten oderdas Entwicklungs-
potential beeinträchtigen. Hierunter ist vor allem die Beseitigung und Umnutzung des
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derzeitigen Vegetationsbestandes zu verstehen, soweit sie nicht oben ausdrücklich
als zulässig bezeichnet wurden.

9.2 Flächen mit der Kennziffer 2:
Zulässig Maßnahmen:
Mähwiesennutzung mit max 2-maliger Mahd/Jahr und exlg11$iy9Weidenutzung(ma-
ximal 0,6 GVE(Grossvieheinheiten) pro ha) ausserhalb der vorhandenen Gehölzbe-
stände. Diese sind durch geeignete Massnahmen, insbesondere vor Verbiss durch
Weidevieh zu schützen.

Zulässig sind Massnahmen des naturnahen Hochwasserschutzes unter Nachweis
der besonderen landespflegerischen Zielabsichten durch einen Pflegeplan und nach
Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Unzulässige Maßnahmen
Unzulässig sind alle Maßnahmen, die die Bestandsqualitäten oder die das Entwick-
lungspotential beeinträchtigen. Hierunter sind vor allem Maßnahmen zur Entwässe-
rung(Drainage), der Umbruch zur ackerbaulichen Nutzung und die Mineraldüngung
der Flächen zu verstehen.

10 Mit Leitungsrecht zu belastende Fläche $ 9 Abs. l Nr. 21 BauGB
Die gekennzeichneten Flächen sind mit einem Leitungsrecht für die Führung, Uber
wachung und Unterhaltung der Ver- bzw. Entsorgungsleitungen zugunsten der Ver
bzw. Entsorgungsträger zu belasten.

Der durch Leitungsrecht gekennzeichnete Schutzstreifen der 20
(neuen) Standorten für Bäume freizuhalten.

kV Leitung ist von

11.

l l .l

Flächen für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern und Anpflanzen von
Bäumen $ 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB

Anpflanzen von Bäumen
Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes gekennzeichneten Standorte sind
mit Solitärbäumen einheimischer und standortgerechter Arten gemäß der Pflanzliste
Ziffer 1 1 .3 zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten

Massnahmen, die geeignet sind, den durchwurzelungsfähigen Bodenkörper zu be
einträchtigen sind zu unterlassen bzw. bedürfen der Genehmigung.

1 1 .2 Flächen für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern
Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes gekennzeichneten Flächen sind mit
Sträuchern und Heistern aus einheimischen und standortgerechten Arten nach der
Pflanzliste Ziffer 1 1 .3 zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Massnahmen, die geeignet sind, den durchwurzelungsfähigen Bodenkörper zu be-
einträchtigen sind zu unterlassen bzw. bedürfen der Genehmigung.
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1 1 .3 Pflanzliste

Bäume l . Ordnung:
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer rubrum
Aesculus hippocastanum
Betula verrucosa
Castanea sativa
Corylus colurna
Fagus sylvatica i.S.
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Platanus ace rifolia
Populus alba
Populus nigra
Quercus robur
Quercus petraea
Tina cordata
Tina platyphyllos
Salix alba

Spitzahorn
Bergahorn
Rotahorn
Roßkastanie
Birke
Edelkastanie
Baumhasel
Rotbuche
Esche
Walnuss
Platane
Silberpappel
Schwarzpappel
Stieleiche
Traubeneiche
Winterlinde
Sommerlinde
Silbe rweide

Bäume 2. Ordnung:
Acer campestre
Annus glutinosa
Carpinus betulus
Crataegus monogyna
Populus tremula
Prunus avium
Sorbus ada
Sorbus aucuparia
Sorbus intermedia

Feldahorn
Rote rle
Hainbuche
Eißdorn
Zitterpappel
Vogelkirsche
Mehlbeere
Eberesche
Schwedische Mehlbeere

Bäume 3. Ordnung + Sträucher
Acer negundo
Acer negundo 'Variegatum'
Acer ginnala
Acer rubrum
Cornus mas
Corylus avellana
Corylus maxima 'Purpurea'
Malus spec.
Prunus cerasifera 'Nigra'
Prunus mahaleb
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Salix caprea
Sorbus domestica

1. Ordnung:
Eschenahorn
Buntlaubiger Eschenahorn
Feuerahorn
Rotahorn
Kornelkirsche
Hasel
Blut-Hasen
Zierapfelarten
Blut-Pflaume
Steinweichsel
Traubenkirsche
Schlehe
Holzbirne
Salweide
Speierling
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Syringa vulgaris spec.
Taxus baccata

Flieder
Eibe

Sträucher, 2. Ordnung
Amelanchier ovalis
Forsythia intermedia
Buddleia
Cornus alba. in Sorten
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Potentilla fruticosa spec.
Philadelphus i.S.
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Rhododendron spec.
Rosa spec.
Salix spec:
Viburnum opulus

Gewöhnliche Felsenbirne
Goldglöckchen
Sommerflieder. in Sorten
Hartriege l
Pfaffenhütchen
Liguster
Fingerstrauch
Pfeifenstrauch
Schlehe
Faulbaum
Rhododendren in Sorten.
Wildrosen in Sorten
Buschweiden in Soden
Schneeball

Weitere Bäume und Sträucherderheimischen Wild- und eingebürgerten, "alten" Gar-
tenflora sind zulässig.

12 Flächen fürdie Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und Erhalt von Bäumen
$ 9 Abs. l Nr.25 b BauGB
Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzten zu erhaltenden Bäu-
me sowie die vorhandenen Bäume und Sträucherinnerhalb der Flächen zur Erhaltung
von Bäumen und Sträuchern sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume und
Sträucher sind durch Arten der Pflanzliste Ziffer 1 1 .3 zu ersetzen.

Massnahmen, die geeignet sind, den durchwurzelungsfähigen Bodenkörper zu be-
einträchtigen sind zu unterlassen bzw. bedürfen der Genehmigung.

11.

1.

1.1

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
$ 86 LBauO

Außere Gestaltung baulicher Anlagen $ 86 Abs. l Nr. l LBauO
Fassadengestaltung
Bei Instandsetzungen muß der ursprüngliche Gesamteindruck der Gebäudefassade
einschließlich ihrerArchitekturdetails erhalten bleiben. Die Verwendung von Materia-
lien, die die Gestaltungsart der Häuser und das Siedlungsbild stören, ist unzulässig.
Fassadengliederungen, sichtbares Holzwerk, Gesims, Sichtmauerwerk u.a. dürfen
nicht verändert oder überdeckt werden.

l.l.l Zulässig sind

Fassadenflächen in Putz, in Sandstein oder konstruktivem Sichtfachwerk
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Sockelverkleidungen mit unpolierten Natursteinen oder natursteinähnlichen Ma
terialien.

1 .1 .2 Folgende Materialien sind als von außen sichtbare Baustoffe nicht zugelassen:

Aufgemaltes Fachwerk, aufgelegte Brettkonstruktionen u.ä. Nachahmungen
Verkleidungen jeder Art,

Imitationen naturbQlassene oder gebrannter Baustoffe,

Undurchsichtige Baustoffe mit glänzender, glasierter oder spiegelnder Oberflä
che(ausgenommen Solareinrichtungen),

durchsichtige Kunststoffe und farbige Glasbausteine.
1 .1 .3 Ausnahmen und Einschränkungen

Ausnahmsweise können kleinteilige Blechverkleidungen, insbesondere an Gie.
belwänden, gestattet werden

Glasbausteine und ähnliche Fassadenelemente sind nurzulässig, soweit sie vom
öffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbarsind und eine Belichtung durch Fen-
ster nicht möglich ist,

Schaukästen können nur innerhalb der Haus- und Ladeneingänge sowie inner-
halb von Einfahrten angebracht werden ' '

1.1.4 Farbgestaltung

Fassaden sind farblich so zu gestalten, daß die Farbtöne dem historischen Charakter
eines Gebäudes und der Umgebung entsprechen. Unzulässig sind grelle Farben so-
wie Farbmaterialien, die eine glänzende Oberfläche ergeben(z.B. Ölfarbe) . Teilanstri-
che, die nicht auf die Farbgebung der übrigen Fassade harmonisch abgestimmt sind,
sind unzulässig.

Fenstergesimse sind farblich abzusetzen

1.2 Fenster und sonstige Öffnungen
Die Mauerfläche jeder Außenwand muß gegenüber den Öffnungsflächen überwie
gen. Fenster und Eingangsöffnungen müssen in Größe, Maßverhältnissen und Ge.
staltung dem Charakter des Gebäudes sowie dem Strassenbild angepasst sein. In
nerhalb einer Fassade oder bei größeren Gebäuden innerhalb eines klar abgrenzba-
ren Fassadenabschnittes müssen Fenster und Türen einheitlich gestaltet sein.
Rolläden-, Jalousetten- und Rollgitterkästen dürfen in der Fassade nicht sichtbar sein
Klappläden und Sandsteingesimse sind zu erhalten

Fenster- und Eingangsöffnungen müssen ein stehendes Format im Verhältnis von l
mindestens 1 ,25 aufweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn das historische Bild des
Gebäudes dies vorgibt (z.B. bei bestehenden Sandsteingesimsen von Hoftoren).

Durchgehende Fensterbänder, insbesondere Schaufensterbänder und sonstige
durchgehende Fassadenöffnungen sind unzulässig. Sie sind du rch Pfeiler von minde-
stens 24 cm Breite zu unterbrechen. Schaufenstersind nurim Erdgeschoss und mit ei-
nem mindestens 50 cm hohen Sockel - gemessen ab Oberkante Verkehrsfläche - zu-
asslg
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1.3 Vorbauten und Markisen
Vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbare Balkone. Loggien und Brüstungen sind
unzulässig. Erkersind zulässig, wenn sie dem historischen Bild der Fassade entspre-
C en

Sonnenmarkisen dürfen Details der Fassadengliederung nicht überdecken. Die Mar-
kisenform ist der Fensteröffnung anzupassen. Markisen als Wëlbeträger sind nicht
zulässig.

1 .4 Dachgestaltung
Die Dächer der Hauptgebäude sind mit beidseits gleicher Dachneigung mit 30 - 45'
Neigung auszuführen. Warm- und Krüppelwalmdächersind zulässig. Fürdie Dachein-
deckung einschließlich der Dachaufbauten sind naturfarbige(rot bis rotbraun), ungla-
sierte Tonziegel bzw. Betondachsteine zu verwenden. Flach- und Pultdächer auf
Hauptdachflächen sowie weiche Dacheindeckungen sind unzulässig. Anbauten sind
mit Dachflächen in der Neigung des Hauptdaches zu überdecken.

Dachgauben sind nurzulässig, wenn sie in einem maßstäblichen Verhältnis zur Dach-
fläche entwickelt sind. Sie haben sich in Lage, G rösse, Material und Farbgebung in die
Dachlandschaft einzufügen. Sie dü rfen in ih rerGesamtlänge nicht mehrals 50 % einer
Dachseite in Anspruch nehmen. Dachgauben dürfen die Firstlinie nicht überschreiten
und die Traufkante nicht unterbrechen. Zwerchgiebel sind zulässig.

Offene Dacheinschnitte zwischen geneigten Dachflächen sind nicht zulässig.

Dacheinbauten (z.B. Dachflächenfenster etc.) sind, soweit konstruktiv möglich, flä-
chenbündig mit der Dachhautzu verlegen. Sie sind nurzulässig, wenn sie vom öffentli-
chen Strassenraum aus nicht sichtbar sind. Allgemein zulässig sind jedoch Lüftungs-
fenster bis zu einer Grösse von 0,25 qm.

Anlagen zurNutzung von Sonnen- und Umweltenergie bzw. Schornsteine und Kamin-
köpfe sind nur dann zulässig, wenn sie sich dem Charakter des Gebäudes oder der
Umgebung gestalterisch unterordnen. Sie sollen das Bild der Dachlandschaft vom öf-
fentlichen Verkehrsraum aus nicht beeinträchtigen

1.5 Werbeanlagen $ 86 Abs. l Nr. 2 LBauO

Werbeanlagen sind nur als handwerkliche Wahrzeichen, Symbole und Wappen in
Stahl / Schmiedeeisen, Kupfer, Holz oder als Emaillearbeiten an der Stätte der Lei-
stung zulässig.

Werbeanlagen sind nicht zulässig auf und über Dachflächen und Traufen

1 .6 Antennen $ 86 Abs. l Nr. 6 LBauO
Außenantennen sind unzulässig, soweit der Anschluß an eine Gemeinschaftsanten
ne möglich ist. Falls keine Gemeinschaftsantenne besteht, darf nicht mehrals eine An
tenne auf einem Gebäude errichtet werden. Sie darf die Dachlandschaft. die vom öf
fentlichen Verkehrsraum aus sichtbar ist, nicht beeinträchtigen.

Parabolantennen sind unzulässig, wenn der Satellitenempfang durch andere Emp-
fangsmöglichkeitengewährleistetwerdenkann. ' ' '' ' - '
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2.

2.1

Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke
$ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO

Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke
Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und zu
pflegen, soweit sie nicht als Zufahrten oder als notwendige Stellplatzflächen benötigt
werden . Stellflächen und Zugänge sollen mit einem zumindest teilweise wasserdu rch-
lässigen Belag, bevorzugt Naturstein mit Fugen, versehen werden.

Für die Bepf.lanzung sind nur einheimische und standortgerechte Arten gemäß der
Pflanzliste Ziffer 1 1 .3 bzw. eingebürgerte Laubgehölze zulässig. '

2.2 Abfallbehälter
Standplätze für Abfallbehälter, die unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche gren-
zen, sind unzulässig. Sie sind gestalterisch in den Vorgarten zu integrieren und abzu-
pflanzen. Sie müssen sich in Form, Material und Gestaltung den Hauptbaukörpernunterordnen.

Hinweise
l Denkmalpflege

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes gekennzeichneten Baudenkmäler
sind aus der Denkmalliste nachrichtlich übernommen. Jede bauliche Veränderung be-
darf der Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde. '

2 Archäologische Funde
Archäologische Funde (auffällige Bodenfärbungen, Gefäßscherben, Gräber. Kno-
chen, Geräte aus Stein und Metall, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art u.a.)
sind umgehend der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. ' '

3 Ver- und Entsorgung
Die Wasserve rsorgung und Abwasserbeseitigung ist an das vorhanden System anmschließen.

4. Regenwasserversickerung
Werden die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke, wie Hofflächen und Flä-
chen für den ruhenden Verkehr, befestigt, so soll die Befestigung zur Verringerung der
Flächenversiegelung weitgehend wasserdurchlässig erfolgen. Unverschmutztes
Dachflächenwasser soll gesammelt und als Brauchwasser verwendet werden oder
vorbehaltlich einer evtl. wasserrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung auf den Grund-stücken versickern.

Ausgefertigt:
Altleiningen den

(Bürgermeister)
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Begründung zum

Bebauungsplan ''Ortsmitte''
Gemeinde Altleiningen

Verbandsgemeinde Hettenleidelheim
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1.

1.1
Lage und Abgrenzung des Bebauungsplangebietes
Lage im Raum
Das Bebauungsplangebiet liegt im Südosten der Ortsgemeinde Altleiningen
bandsgemeinde Hettenleidelheim, Landkreis Bad Dürkheim.

Ver

Abb. 1 : Lage des Planungsraumes
Aussschnitt aus der TK 25, Blatt Nr. 6414 G rünstadt-West

1 .2 Räumlicher Geltungsbereich
Das Plangebiet umfasst Teile des eigentlichen Ortskernes von Altleiningen sowie die
Talaue des Eckbaches. Im Norden begrenzt die Hauptstrasse den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes, im Westen und Süden die Bahnhofstrasse bzw. die Nordgren-
ze des FIStNr. 668/4. Die Bahnhofstrasse liegt ausserhalb des Geltungsbereiches. Im
Osten bildet der Bebauungsplan "Dorfwiesen", der sich ebenfalls in Aufstellung befin-
det, die Grenze. Sie verläuft östlich des Fussweges dersenkrecht zurKirchstrasse ver-
läuft (FIStNr. 201/12) und in der Verlängerung östlich des FIStNr. 676/2

Die genauen Grenzen des Bebauungsplanes sind der Planzeichnung zu entnehmen.

2 Bestehende Bauleitplanung
Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Het-
tenleidelheim abgeleitet. Dieser stellt den bebauten Teil des Plangebietes - mit Aus-
nahme der Flächen für den Gemeinbedarf - als Gemischte Baufläche dar. Die südlich
des Eckbaches liegenden Flächen sind als "Grünflächen, Zweckbestimmung: Parkan-
lage" ausgewiesen.
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Im FNP ist aufderHöhe des ehemaligen Bahndammes auch noch eine geplante "über.
örtliche oder örtliche Hauptverkehrsstrasse" ausgewiesen. Diese Planung steht aller.
dings weder auf örtlicher noch auf überörtlicher Ebene noch zur Dis-kussion. Der Flä.
chennutzungsplan ist daher gerade im Bereich des Bebauungsplanes "Ortsmitte" völ-
lig überholt, wodurch sich die Abweichungen zum erstellten Bebauungsplan ergeben.

Der Landschaftsplan der VG Hettenleidelheim von 1 989 beinhaltet für das Plangebiet
lediglich die zeichnerische Festsetzung "Öffentliche Grünfläche"

3 Erfordernis der Planaufstellung
Ziel des Bebauungsplanes ist die städtebauliche Ordnung des gesamten Bereiches
um den großen, bislang untergenutzten Kerweplatz sowie die Sicherung, Gestaltung
oder Nutzung der Wiesen-, Hochstauden- und Röhrichtflächen östlich dieses Platzes.
Eine weitere Bebauung oder sonstige flächenversiegelnde Nutzung soll in diesem Be-
reich mittels des Bebauungsplanes unterbunden werden.

4. Bestand und Struktur der vorhandenen Bebauung und der Freiflächen
Derbebaute Bereich entlang der Hauptstrasse ostteil des eigentlichen Ortskernes von
Altleiningen. Die Bebauung besteht aus ein- und zweigeschossigen Bauten mit Sattel-,
Walm-, Krüppelwalm und Flachdächern, überwiegend rotbrauner Dachdeckung. Der
gesamte Bereich weist Mischgebietscharakter auf. Es finden sich neben Wohnhäu-
sern eine Metzgerei, ein Handwerksbetrieb, ein Frisör, ein Supermarkt und eine
Bäckerei. Im Plangebiet liegen auch die Gemeinbedarfsflächen fürdie Schule und den
Kindergarten. Südlich an die Bebauung grenzt zunächst ein zusammenhängender Be-
reich aus Nutz- und Ziergärten an, der dann in die offene Wiesen-, Hochstauden- und
Röhrichtflächen übergeht.

Die Kirchstrasse ist ]m Zuge der Ortsgestaltung ausgebaut, gepflastert und in der Auf
wertung vor dem Kirchportal auch gezielt bepflanzt. An der südlichen Kirchstrasse lie
gen noch drei unbebaute Parzellen.

Ostlich der Bahnhofstrasse (ehemaliger Bahnhofsplatz) liegt der Festplatz der Ge-
meinde mit den alten Bahnhofsgebäuden, in deren Hauptgebäude heute die Post un-
tergebracht ist. Der Festplatz ist aschebedeckt und mit Pflanzkübeln umstanden. Be-
merkenswert ist die Baumreihe am nördlichen Rand des Kerweplatzes. Bei diesen al-
ten - wohl über 80-jährigen - Laubbäumen handelt es sich um Linden und Rosskasta-
nien, die im Wechsel stehen. Die Böschung zur Oberen Bahnhofstrasse hin(südlicher
Rand des Festplatzes) wird von einem mehr oder weniger geschlossenen und alters.
strukturierten Gehölzstreifen gebildet.

Innerhalb des Plangebietes fliessen der Märzweiherbach und der Eckbach. Beide Ge-
wässer sind allerdings stark degradiert, über grössere Abschnitte verrohrt oder stark
befestigt.

Zwischen dem ehemaligen Bahndamm und dem Eckbach im Osten des Geltungsbe
reiches liegt eine Fläche deren Grossteil von Röhrichtbeständen eingenommen wird.
Die Fläche ist Uberschwemmungsraum des Eckbaches, derallerdings du rch die in die .
sem Bereich liegende Aufschüttung des Spielplatzes deutlich reduziert wurde. Die ge-
samte Fläche ist als Biotop Nr. 3033 der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz erfasst und
im Bebauungsplan als Schützenswerte Fläche zu berücksichtigen.
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Die detaillierte Bestandsaufnahme der unbebauten Flächen und der Gehölze ist dem
Grünordnungsplan zu entnehmen.

Der gesamte Bereich südlich des Eckbaches ist fussläufig erschlossen. Die vom alten
Bahnhof kommende aufgelassenen Bahnlinie (heute Fussweg) ist Teil des Drei-Bur-
genweges und hat damit Bedeutung fürdie Naherholung. Die Verlängerung der Schul-
strasse ist die fussläufige Verbindung in die südlichen Baugebiëte von Altleiningen.

5. Städtebauliche Konzeption und Planungsmaßnahmen
Der Bebauungsplan setzt, mit Ausnahme einer Baulückenschliessung an der Kirch-
strasse, keine über den Bestand hinausgehenden überbaubaren Flächen fest. Im
Rahmen des Grünordnungsplanes wurde für das gesamte Plangebiet eine Entwick-
lungskonzeption erarbeitet. die in der Abb. 2(am Ende dieses Kapitels) dargestellt ist.

5.1 Art der baulichen Nutzung
Das Baugebiet ist überwiegend als "Mischgebiet" festgesetzt. Allgemein zulässig sind
die in $ 6 Abs. 2 BauNVO genannten Anlagen und Nutzungen sowie ausnahmsweise
zulässig die Ausnahmen des $ 6 Abs. 3 BauNVO. Mit dieser Festsetzung wird der vor-
handenen Nutzungsmischung zwischen Wohnen und Gewerbe sowie den Festset-
zungen des Flächennutzungsplanes Rechnung getragen.
Die Flächen für den Gemeinbedarf dienen der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim
(Schule) bzw. der Ortsgemeinde Altleiningen (Kindergarten). Gemäß dem Kinderta-
gesstättenbedarfsplan des Landkreises Bad Dürkheim von 1 994 ist der Bedarf an Kin-
dergartenplätzen auf längere Sicht gedeckt. Eine Erweiterung des Kindergartens ist
daher nicht notwendig. Auch für die Schule stehen keine Erweiterungspläne zur Dis-
kussion.

5.2 Maß der baulichen Nutzung
Die überbaubare Fläche beträgt fürjedes Grundstück 50 %(GRZ 0,5). Dies entspricht
der derzeitigen durchschnittlichen Überbauung. Eine weitere Verdichtung entspre-
chend der für Mischgebiete zulässigen GRZ von 0,6 ist aufgrund der engen baulichen
Situation(kleine Grundstücke und enge verkehrliche Lage) nicht sinnvoll. Die Zahl der
Vollgeschosse ist ebenfalls entsprechend dem derzeitigen durchschnittlichen Be-
stand auf max. 2 Vollgeschosse begrenzt.
Auch die Bauweise entspricht dem derzeitigen Bestand. Die Gebäude stehen zumeist
eng beieinander odersind insgesamt als G renzbauten errichtet, so daß auch zukünftig
eine derartige Bebauung zulässig sein soll.

Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, um den Charakter des Ortsbildes bei-
zubehalten.

5.3 Erschliessung
Die dargestellte Erschliessung gibt den tatsächlichen Bestand wieder. Ergänzungen
oder Änderungen sind nicht notwendig. Die Erschliessung bleibt unverändert beste-
hen
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Eine Ausnahme bildet der Bereich der 'Verkehrsberuhigten Zone'. Diese dient der Er-
schliessung der anliegenden Bebauung. Im Gegensatz zur umgebenden Fläche des
Festplatzes ist hier eine Versiegelung weiterhin zulässig.

5.4 Ver- und Entsorgung
Die Versorgung des Gebietes mit Wasser, Strom und Gas sowie äie Abwasserbeseit
gung ist über das vorhandene Versorgungs- und Abwassernetz sichergestellt.

5.5 Grünordnung und Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft
Ein wesentlicher Teil des Bebauungsplanes ist als "Private" oder "Öffentliche Grünflä-
che"oderals Fläche zum "Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Naturund Land-
schaft" festgesetzt. Die Festsetzungen wurden im Rahmen der Aufstellung des Grün-
ordnungsplanes erarbeitet und sind in diesem ausführlich begründet und hierauszugs-
weise wiedergegeben:
"5. Landespflegerisches und grünordnerisches Entwicklungskonzept

(sh. Plan Entwicklungskonzept)

Die im folgende einzeln dargestellte landespflegerische und grünordnungsplanerische
Entwicklungskonzept für den Geltungsbereich beruht auf einem gestuften Gesamtkon-
zept, das sich stringent aus der Situation einer eng bebauten Ortslage. den naturnahen Flä-
chen in der Talaue und den dazwischenliegenden. größtenteils ungestalteten und minder-
genutzten Freiflächen ergibt:

Innerhalb der Ortslage können kaum grünordnungsplanerische Vorschläge aufgestellt
werden. Hier geht es vorrangig um die Festschreibung einer städtebaulichen Ordnung, die
langfristig eine regionaltypische Bebauung garantieren soll. Die Ausweisung von 3 Wohn-
bauflächen in der Kirchstrasse ist nur als Abrundung der bestehenden Bebauung zu sehen
und auch landespflegerisch sinnvoll, da hier die Erschließung bereits vorhanden ist

Die weitgehend unbebauten Flächen um den alten Bahnhof (Post) und die Schulstrasse
einschließlich bestehendem Spielplatz sind im städtebaulichen und grünordnungsplaneri-
schen Sinne wertvolle innerörtliche Freiflächen, die zukünftig in Nutzung und Gestalt eine
höhere Wertigkeit innerhalb Altleiningens erhalten sollen. Ihre Ausweisung als "Grünflä-
chen besonderer Zweckbestimmung" ermöglicht gleichzeitig den Aufbau einer 'Pufferzo-
ne" zwischen Bebauung und Talniederung.

In der eigentlichen, noch vorhandenen Talaue soll schließlich eine rein landespflegerisch
orientierte Konzeption von verschiedenen Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung
der Flächen ermöglicht werden

Zuletzt darf nicht unerwähnt bleiben, daß mit dem hier vorgestellte Konzept nicht das Ideal-
bild aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes erreicht werden kann. Ein solches Kon-
zept müsste zum Ziel haben. die Wiesenniederung westlich der Bahnhofstrasse. unter Be-
seitigung des Kerweplatzes mit Altem Bahnhof und des Spielplatzes mit der Niederung im
Osten des Geltungsbereiches zu verbinden. Solche Maßnahmen verbietet sich allein aus
Kostengründen.Selbst die in Rahmen dieserArbeit angedachte und in den Gremien disku-
tierte Rücknahme der Aufschüttungen am Spielplatz scheiterte letztendlich an den hohen
KostenS

5.1 Landespflegerisches Zielkonzept im Auenbereich

Wie bereits oben ausgeführt, dient die Aufstellung des Bebauungsplanes und da mit auch
dieses G rünordnungsplanes in wesentlichen Teilen der Sicherung der tieferliegenden Au-
enflächen am Eckbach.

Der Aussageschärfe eines Grünordnungsplanes bzw. der Möglichkeiten zur rechtlichen
ge Grenzen gesetzt. Die folgen-
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den Entwicklungsvorschläge werden deshalb nurinsoweit überdiesen Rahmen hinaus for-
muliert, als dies für das Verständnis der Entwicklungsziele sinnvoll ist. Außerdem kann die
Erhebungs- und Aussageschärfe des GOP nicht die für eine weitere Entwicklung des Eck-
bachtales im Bereich der Ortsgemeinde Altleiningen notwendige Pflegeplanung ersetzen.
Allerdings soll der Bebauungsplan die für eine sinnvolle Entwicklung notwendigen Flächen

ern

Die Ziele wurden gemeinsam mit denen für die östlich angrenzenden Flächen des Bebau
ungsplanes "Dorfwieseh" erarbeitet und stehen in engem Zusammenhang mit der dort an
gestrebten Entwicklung

Im Zentrum der Entwicklungsvorschläge steht das Fließgewässer des Eckbaches mit sei-
nen Ufern und Auenflächen. Der Märzenweiherbach mit seinen Ufern weist zwar auch ein
gewisses Entwicklungspotential auf, durch die beengte Lage sind die möglichen Maßnah-
men aber erheblich eingeschränkt. Die Beschreibung der einzelnen Maßnahmen folgtdem
Verlauf der Gewässer von Westen nach Osten: '

Es sol te geprüft werden, ob verden Anwesen Bahnhofstrasse 8 +10 eine Offenlegung
des Eckbaches möglich ist. Allerdings besitzt dieser Vorschlag nur eine geringe Chan-
ce auf Realisierung, da es sich um eine private Grundstücksfläche handeln

Ab dem vorgenannten. Grundstück sollten die Ufer der Fließgewässer abgeflacht und
das Querprofil aufgewertet werden. Dabei ist markanter Gehölzbestand zu schützen:

Entlang der gesamten Fließstrecke ist eine natürliche bachbegleitende Gräser-. Stau-
den- und Gehölzstruktur zu entwickelnl

Nach der Unterquerung der Schulstrasse sollte die unnatürliche Anbindung des Eck-
baches an den Märzenweiherbach aufgelassen werden und der Wasserlauf südlich
des Splelplatzes in annährend natürlicher Lage wiederhergestellt werden. Ab Spiel-
platz ist der ehemalige Verlauf noch im Gelände erkennbar;

Die bestehende private Gartennutzung auf Flurstück 676 /2 sollte langfristig aufgege-
ben werden. Diese als Zier- und Nutzgarten angelegte Fläche tangiert unmittelbaren
das linken und rechten Ufer des Eckbaches und und unterbricht die naturnahen Biotop-
komplexe im Geltungsbereich des B-Planes von denen des angrenzenden Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes "Dorfwiesen". Eine Ersatzfläche könnte auf einem
derzeit ungenutzten Nachbargrundstück(Flurstück 24) angeboten werden. Diese Flä-
che weist zwar durch die aufgegebene Nutzung eine !nlBlere Bedeutung auf, für eine
zusammenhängende Entwicklung der Talaue ist sie aber nicht von Bedeutung.'Sie
sollte im B-Plan entsprechend als "Private Gartenfläche" ausgewiesen werden.

Die im Bestand erfassten Biotope hoher Bedeutung für den Natur- und Landschafts-
haushalt sollen mit einer entsprechenden zeichnerischen Signatur ("T-Flächen") im
Bebauungsplan gekennzeichnet und im Rahmen der Textlichen Festsetzungen die
Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungsbeschränkungen formuliert werdend

Die flächige Entwicklung der Röhrichte. Hochstaudenfluren und Wiesen sollte dauer-
haft beobachtet werden. die notwendigen Steuerungs- und Pflegemaßnahmen fürdie-
se Bereiche ist durch einen Pflegeplan zu formulieren.

Die Röhrichtflächen im Osten und die Entwicklungsflächen im Süden des Spielplatzes
sollten durch eine Zaunanlage und eine dichte Bepflanzung vor einer - für Kinder si-
cherlich interessante - Nutzung als Nebenspielfläche geschützt werden. Dadurch sol-
len die im Bestand bereits sichtbaren Zerstörung der Vegetation und die Störungen
dieser potentiellen Brutfläche vermieden werden. '

5.2
Grünordnungsplanerisches Ziel konzept für die übrigen Freiflächendes Geltungsbe-reiches ' ''' ''

Auf der Fläche der Einheit 6 zwischen Märzenweiherbach und Eckbach ist die Anlage
eines Dorfteiches mit eingeschränkter Nutzung der Ufer und einer natu rnahe n Gehe z-
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bepflanzung denkbar. Zwar weist die Fläche derzeit eine mittlere Wertigkeit auf, eine
weitergehende naturnahe Entwicklung ist aber eherpessimistisch zu sehen . Da gleich-
zeitig bereits negative Entwicklungen (Abstellplatz. Lagerfläche etc.) erkennbar sind.
ist es sinnvoller. hier durch Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche eine dauerhafte
Ordnung zu sichern. Für eine solche Maßnahme spricht auch die bereits vorhandene
Erschließung durch den die Fläche kreuzenden Weg (Schulstrasse).

Der gesamte Bereich von Kerweplatz, altem Bahnhof und die Flächen südlich der alten
Bahnlinie sollten eine Umstrukturierung als innerörtliche Grünanlage mit einem abge-
stuften Nutzungs- und Gestaltungskonzept erfahren . Dabei ist natü dich sowohl die Be-
schickung der Kerwe zu gewährleisten. als auch eine ganzjährige Benutzbarkeit du rch
eine adäquate Gestaltung als innerörtliche Freifläche sicherzustellen

Für das Gebäude des alten Bahnhofes mit Lokschuppen ist sowohl eine öffentliche
Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus. Vereinsheim o.ä. denkbar, als auch ein private
Nutzung als Restaurant, Weinstube o.ä. . Auch letzteres sollte aber eine Nutzung sein.
die einen gewissen öffentlichen Charakter und eine soziale Mittelpunktfunktion im Ort
aufweist. Für beide Nutzungsformen sind genügend Flächen für eine entsprechende
bauliche Entwicklung mit einer gestalterisch aufgewerteten Freiraumnutzung incl
Parkplätzen sicherzustellen

Die Fläche östlich des Bahnhofes kann als Spielplatz/Ballsplelplatz umgestaltet wer.
den

Notwendige Fußwegeverbindungen sind optisch aufzunehmen und zu betonen

Die Fläche östlich der Schulstrasse und südlich der alten Bahnlinie ist weitgehend zu
erhalten. Denkbar sind hier aber vorsichtige gestalterische Maßnahmen zur Nutzung
als extensive Grünanlage(Fußweg, einzelne standortgerechte und einheimische Soli-
tärgehölze etc.).'

Die Vorgaben des Grünordnungsplanes bezüglich der Textlichen und Zeichnerischen
Festsetzungen wurden mit Ausnahme der Pflanzqualitäten und -mengen im Bereich
der öffentlichen Grünflächen und Flächen mit Pflanzgeboten vollständig übernom-
men. Letztere wurden gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 5.06.1 997 gestri-
chen, da die Gemeinde Pflanzqualitäten und -mengen entsprechend ihrer finanziellen
Möglichkeiten bestimmen möchte. Geringere als ursprünglich vorgesehen Pflanzqua-
litäten sollen im Rahmen einer eigenverantwortlich verbesserter Pflege aufgewertet
wer en

5.6 Gestaltung
Es wurden bauordnungsrechtliche Vorschriften zur Gestaltung der Gebäude und
Grundstücke getroffen, mit denen ein einheitliches Erscheinungsbild des Gebietes mit
Bezug zu der umgebenden Bebauung erreicht werden soll.

Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften wurden sehr differenziert ausgearbeitet, da
das Ortsbild vor allem durch seinen geschlossenen, gut strukturierten Charakter und
der alten - teilweise denkmalgeschützten - Bebauung geprägt ist. Durch spezifizierte
Vorschriften zur Fassaden- und Dachgestaltung incl. Fenster, Schaufenster. Türen
Balkone sowie zu Werbeanlagen und Antennen soll diese ortsbildprägende Bebauung
vor negativen - zerstörenden - Veränderungen geschützt werden.
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Abb. 2: Plan Entwicklungskonzept - Grünordnungsplan
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6. Planungsdaten
Gesamtfläche des Gebietes
Nettowohnbaufläche
Flächen für den Gemeinbedarf
Offentli. Verkehrsflächen
Verkehrsfl. bes. Zweckbest.
Private Grünflächen
Offentliche Grünflächen:

Festplatz mit Erhaltungsgebot
Parkanlage
Spielplatz
Ballspielplatz

Flächen f. Massn. zum Schutz,

55.400 qm
15.690 qm
4.470 qm
3.000 qm
2.260 qm
5.380 qm

100,0 %
28,3 %
8,1 %
5,4 %
4,1 %
9,7 %

5.190 qm
8.120 qm
1 .680 qm
1 .000 qm
8.610 qm

9,4 %
1 4..6 %
3,1 %
1 ,7 %

15,6 %

7.

7.1

Auswirkungen der Planung
Umweltverträglichkeit
Durch die Uberarbeitung des Bebauungsplanes entstehen keine negativen Umwelt-
auswirkungen. Die Eingriffe in Natur- und Landschaft durch Neubauten können auf
den Grundstücken selbst ausgeglichen werden.

7.2 Altlasten
Uber Altlasten in diesem Planungsgebiet ist der Verwaltung nichts bekannt

7.3 Bodenordnung
Bodenordnende Massnahmen zurVe rwirklichung der Festsetzungen sind nicht vorge
sehen und auch nicht erforderlich.

7.4 Kostenschätzung und Finanzierung
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist bereits vollständig erschlossen. Es
entstehen der Gemeinde keine weiteren Erschliessungkosten.

8. Verfahrensvermerke
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde in der Gemeinderatssitzung vom
7.11.1985 beschlossen. In der Sitzung vom 1 .04.1993 wurde beschlossen, den Be-
bauungsplan weiter zu betreiben.

Neustadt, Altleiningen, den 1 6.07.1 997
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Anlage zur Begründung:

Abwägung vor äer öffentlichen Auslegung

$B$1HS llX31EIE :li;m'a :::::
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

R:llilH$m : !:Bs:umnm='
s. l BauGB wurde mit Schreiben
wurden nachfolgende Träger öf-

KB!ë$!BrëE]LGrCIQ$tadt

Stellungnahme vom 29.09.1 997 Keine Bedenken
nrnweis aut Ergänzung der Flurstücksnummer im Bereich des Kerweplatzes '-- ---
Kommentar / Beschluss:
Die FIStNr. wird nachgetragen

Ealislan[!..Bad D(]rkheim
Stellungnahme vom 26.09.1997 Keine Bedenken

lautern
Stellungnahme vom 12.08.1997 Keine Bedenken

elalZiöCelilSe..AG..L:udwi as h afen

EI X EHËililEF: ZE
Kommentar / Beschluss:

Das Leitungsrecht wird entsprechend nachgetragen, der Textteil ergänzt.

autern
Stellungnahme vom 29.08.1997 Keine Bedenken

mÜËËgüäägl :u g=:. z=;En=m ill l
Kommentar/ Beschluss:

Nach nochma ger eingehender Überprüfung ergab sich, daß sich die Sichtdreiecke gemäß
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RAS - K l aufgrund der Einschränkungen durch die bestehenden Gebäude erübrigen

ustadt/Wstr.
Stellungnahme vom 1 3.07.1 997 Keine BedenkenHinweise:

Die Erschliessung an die öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen muß gesichert sein
Der Gewässerpflegeplan, der z.Zt. für den Eckbach entwickelt wird, soll mit seinen Anforde-
rungen in den Bebauungsplan einfliessen. Fürden Märzweihergraben soll ein möglichst gros-
ser Freiraum geschaffen werden, Verrohrungen sollten möglichst wieder geöffnet werden

Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist breitflächig zu versickern.

Kommentar / Beschluss:

Der Anschluß an die öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen ist garantiert.
Die Arbeiten zum Gewässerpflegeplan haben, nach Auskunft des bearbeitenden Büros
noch nicht begonnen, detaillierte Aussagen sind nicht vor Frühjahr 1 998 möglich Aus d esem
Grund können auch noch keine Anforderungen aus diesem Planwerk eingearbeitet werden.

Strukturgüteverbesserung der Gewässer (Märzenweihergraben und Eckbach) jederzeit
mögliche Weitergehende oder detailliertere Festlegungen sind innerhalb eines B-Planes
nicht möglich, sondern bedürfen einer formellen Genehmigungsplanung.

Desweiteren wurde die westlich Talniederung als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz. zur
Pflege und zur Entwicklung-von Naturund Landschaftgemäß $ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB ausge-
wiesen. In den "Textlichen Festsetzungen" werden für diese Flächen ausdrücklich "Maßnah-
men zur Verbesserung der Biotopstruktur der Fließgewässer und ihres Uberschwemmungs-
bereiches" bzw. "Maßnahmen des naturnahen Hochwasserschutzes unter Nachweis der be-
sonderen landespflegerischen Zielabsicht durch einen Pflegeplan..." als zulässig erklärte

Bezüglich des Märzweihergrabens gelten o.a. Aussagen entsprechend. Im Bereich der be-

g:Ë RBËÜiiiZSÜHl$ 1i$
E:l:':yl?yj??bauyllg isl IT B-:j'n --' jm B?''i'h d., Ki ''h;t.,::. b:w. ,i: E "~.it.,--g d.: ,h-
en Bahnhofs vorgesehen. Die sonstige Bebauung ist Bestand. Für letztere ist die Festset-

zung einer Regenwassewersickerung nicht möglich. Für die Neubebauung wurde unter
'Hinweise' Abs. 4 angemerkt. daß '...unverschmutztes Dachwasser gesammelt..., als
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Die Hinweise des Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft werden aus den da rne.
legten Gründen nicht in den Bebauungsplan übernommen. ' '' ' --'u'

im. Untere
Stellungnahme vom 12.1 1 .1997

Landes Keine Bedenken

Keine Stellungnahme

VGlöcerlse..He!!e111el d elh ei m
Stellungnahme vom 14.08.1997 Keine Bedenken

iträae --
Stellungnahme vom 16.10.1997 Keine Bedenken

Die Beschlussfassung erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom l l
gungsrelevante Einwendungen liegen uns nicht vor. '

1 2.1 997. Weitere abwä

Bad Dürkheim/ Neustadt/ Hettenleidelheim, den 12.11.1 997

Abwägung nach der öffentlichen Auslegung

H llH Xil l H;: n x:::!i

lieg Ha %
Zudem wird derSinn der Offnung des Brunnens bezweifelt, dere rst vorJah ren verrohrt wu rde
und zu dem parallel ein öffentlicher Weg (Schulstrasse) verläuft.

Des weiteren wird angefragt, warum das Nebengebäude FIStNr. 45 bestrichen \ärurde und
was die verschiedenen Zeichen z.B in FIStNr. 574/2 bedeuten. ''"--- --- ' ''u--'u u- --'

Kommentar:
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m ndergenutzten Freiflächen ergibt (.:.) Die weitgehend unbebauten Flächen um (...) die
Schulstrasse sind im städtebaulichen und grünordnerischen Sinne wertvolle inner-
?gn: [Tfli11?'hf'P, di' z"jfÜ"fug .i" N"tz««g --d G.st'lt ei-e höhe.e We.tick.it i"-

erwies sich daher als zweckmässig, durch die Ausweisung als Offentliche G rünfläche(fürdie
stärker gestörte Fläche FIStNr. 46/3) bzw. einer Fläche für Massnahmen zum Schutz. zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, diesen Schutzzweck zu erfüllen

chen verlangen kann

Eine öffentliche Verkehrsfläche auf privaten Grundstücken ist nicht ausgewiesen. Gemäß

45 "Mischg ebnet" ul uie ei itsprecnenae t"iacnensignatur auf dem Grundstück FIStNr.
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Alternative l :

Alternative 2:

B

UHgl ß :lX lbl Ëis
Die Baugrenze wird wie vorgeschlagen bis auf 5 m ab der öffentlichen Verkehrsfläche

2.

m,x:i:nnälgTEË;= :!ß :sw:lE,i:::;:E'::::::

2:E HIU: lë lä11 ll nlzul:'
Alle übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes bleiben aus o.a. Gründen
(Beibehaltung des Gesamtkonzeptes ohne Bebauung der Talaue, Freihaltung der Sicht-

2

3
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achse Burg/ Kirche, Erhaltung der Möglichkeiten zur Ortsmittelpunktgestaltung) erhal.
ten. Diesbezügliche Bedenken der Grundstückseigentümer Fam. Feldmann werden zu-
rückgewiesen.

Bad Dürkheim/ Altleiningen, den 17.11.1998

Bad Dürkheim/ Altleiningen, den 30.12.1998
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss $ 2 Abs. l BauGB

Der Gemeinderat Altleiningen hat am 7.11.1 985 bzw. 1 .04.1 993 die Aufstellung des Bebau
ungsplanes "Ortsmitte" beschlossen. Der Beschluss wurde am 22.03.1994 öffentlich be.
kannt gemacht.

Vorgezogene Bürgerbeteiligung
Einsichtnahme, Außerung, Erörterung

$ 3 Abs.l BauGB

Zustimmung zum Entwurf und Beschluss zur öffentlichen Auslegung
$ 3 Abs. 2 BauGB ' '

Der Gemeinderat Altleiningen hat am 11.1 2.1 997 den Bebauungsplanentwurf und dessen
öffentliche Auslegung

Offentliche Auslegung
Der
25.01 .1 998 bis 25.02.

BauGB
der Fassung vom 12.1 1.1997 vom

Altleiningen, den.9.2:

Satzungsbeschluss $ 10

Festsetzungen) in der Fassung
vom 1 7.11.1 998 wurde am 3.12.1998

Bebauungsplan
Ausgefertigt:
Altleiningen, den..0.3:
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